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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1951

Norm

ABGB §871 A

ABGB §1045

Rechtssatz

Die Aufhebung eines bereits erfüllten Wohnungstauschvertrages wegen Irrtums ist möglich. Jedoch kann nicht auf

Räumung der vom Kläger früher benützten Wohnung, die bereits wieder im Tauschwege an einen Dritten

weitergegeben wurde, geklagt werden.
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